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Vorwort 
 
Wir begleiten und unterstützen Kinder in Ihrer Entwicklung und Persönlichkeitsbildung – wir 
müssen sie auch schützen!  
 
Neben den rechtlichen Grundlagen haben wir als Träger auch die konzeptionelle 
Verantwortung für den Kinderschutz Sorge zu tragen und diesen zu gewährleisten. Kinder 
verbringen viel Zeit in unserer Einrichtung und Grundlage ihrer Betreuung ist, dass sie sich 
wohlfühlen und Vertrauen zu den betreuenden Personen haben. 
 
Unsere pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder im pädagogischen Alltag und um die 
Erziehungs- und Bildungsziele der Entwicklung des Kindes zu einer starken, kompetenten 
und sozialfähigen Persönlichkeitsentwicklung erreichen zu können, muss das Kind ernst 
genommen werden. Die Kinder müssen jederzeit die Möglichkeit haben ihre Bedürfnisse, 
Wünsche und Befindlichkeiten äußern zu können, ohne Ablehnung, Ausgrenzung oder 
Sanktion zu erfahren. Unser pädagogisches Fachpersonal verkörpert eine Sensibilität und 
Offenheit für Belastung von Kindern. 
 
Durch unser Schutzkonzept legen wir Handlungs- und Umgangsregeln zur Prävention und 
Intervention fest, Standards nach denen wir Situationen beurteilen und welche allen 
Mitarbeiter*innen Sicherheit und einen klaren Handlungsablauf bieten. 
 
Unser Schutzkonzept ist ein festgeschriebenes Konzept, welches sich immer in der 
Entwicklung befindet – aus Gründen der einfachen Lesbarkeit, verzichten wir auf die 
weibliche und diverse Personenformnennung im Text. 
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Grundlagen des Schutzkonzepts 
Rechtliche Grundlagen 
 
§45 SGB VIII 
Nach dem §45 SGB VIII ist das Entwickeln und Führen eines Schutzkonzeptes gegen Gewalt 
Pflicht zum Führen einer Betriebserlaubnis. Es muss stets angewandt und regelmäßig 
evaluiert werden. 
Die Vorgaben zum Aufbau eines Schutzkonzepts sind wie folgt gegliedert: 

1. Beteiligungsrechte: Der Fokus des Schutzkonzeptes muss das Kind in seinen 
Persönlichkeitsrechten sein. 

2. Beschwerdemöglichkeit: Es müssen interne und externe Beschwerdemöglichkeiten 
geschaffen werden. 

3. Dokumentationspflicht: Das Schutzkonzept muss dokumentiert werden. 
4. Prüfung: Vorgange und Abläufe, sowie das Schutzkonzept selbst müssen regelmäßig 

intern und extern überprüft werden. Die Behörde hat stets und unangekündigtes 
Prüfrecht.1 

 
§8a SGB VIII 
Der §8a SGB VIII umfasst den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Pädagogisches 
Fachpersonal ist verpflichtet bei gewichtigen Anhaltspunkten einer Gefährdung des 
Kindeswohls eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen, die Erziehungsberechtigten 
einzubeziehen, soweit der wirksame Schutz des Kindes hierbei nicht in Frage gestellt wird, 
und diese Gefährdungsanzeichen dem Jugendamt zu melden und zu übermitteln.2 
 
KVJS 
Der Kommunale Verband für Jugend und Soziales führt auf, dass jeder Träger zur Sicherung 
der Rechte und des Wohls von Kindern die Anwendung und Prüfung zu gewährleisten. 
Folgende Aspekte müssen einbezogen werden: 

1. Grundlegende Risiko- und Potentialanalyse der Einrichtung: Das Risiko, dass die 
Einrichtung zum Tatort wird und das Risiko, dass die betroffenen Kinder keine Hilfe 
finden muss beurteilt werden. 

2. Ziel ist der Schutz vor unangemessenem pädagogischem Verhalten und 
Misshandlung in der Einrichtung: Das Verhalten der Kollegen muss beobachtet und 
reflektiert werden, professionelle Handlungsansätze müssen eingehalte werden. 

3. Information zur Zusammenarbeit mit dem Landes- und dem örtlichen Jugendamts: 
Konkrete Umsetzung der Meldung und Fallbetreuung nach §47 SGB VIII3 
 

§72a Tätigkeitsauschuss einschlägig vorbestrafter Personen 
Beschäftigte des Trägers müssen vor Beschäftigungsantritt ein aktuelles erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen, die Daten werden gespeichert.4 

 
1 https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__45.html 
2 https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html 
3 
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Arbeitshilfen_Formulare_Rundschreiben_Newsletter_Tagungs
unterlagen/Rundschreiben/Rundschreiben_2021/RS_93_2021_Inkrafttreten_des_KJSG__Auswirkungen_auf_B
E-Verfahren_nach_Par._45_SGB_VIII_Kita.pdf 
4 https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html 
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Kinderrechte 
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Begriffsklärung und Definition 
 
Schutz 
Schutz umfasst die Sicherheit vor Gefahrenlagen, Gefahr und Gefährdung. Gefahren oder 
Gefahrenlagen und Gefährdungen können körperlich oder seelisch sein. Körperliche 
Gefahren können vom Verletzen durch eine Schere beim Ausschneiden, beim Kopfanstoßen 
am offenen Fensterflügel, dem Beißen im Konflikt zwischen Kindern, bis hin zu körperlichem 
Missbrauch, Übergriffen und Verletzungen reichen.  
Seelische Gefahrenlagen können Stigmatisierung, Rassismus, Diskriminierung oder Sexismus 
sein. 5 
 
Übergriff  
Ein Übergriff beschreibt den unrechtmäßigen Eingriff in einen Bereich des anderen. Dieser 
Bereich kann körperlich oder psychisch sein und der Übergriff kann körperlich oder verbal 
erfolgen. Körperliche Übergriffe können vom Treten, Schlagen, Stoßen bis hin zu Ohrfeigen 
oder Klapsen auf den Po reichen. Psychische Übergriffe entstehen durch Bedrohungen, 
Erpressungen, Demütigungen, Bloßstellen oder Liebesentzug. Bei einem wiederkehrenden 
und schwerwiegenden Übergriff spricht man von einer Misshandlung.6 
 
Misshandlung/Vernachlässigung 
Die Misshandlung beschreibt die körperliche oder seelische Schädigung des Kindes, welches 
durch übergriffiges Verhalten entsteht. Kindesmissbrauch wird in die Kategorien körperlicher 
Missbrauch, seelischer Missbrauch, sexueller Missbrauch und Vernachlässigung gegliedert. 
Die Vernachlässigung ist hierbei expliziter zu benennen, da diese nicht nur durch Übergriffe, 
sondern auch durch das nicht Eingreifen in Situationen, welche das Kind schädigen, entsteht. 
Die Vernachlässigung entsteht, wenn materielle, emotionale und kognitive 
Versorgungsleistungen über einen längeren Zeitraum ausbleiben und wird auch als 
chronischer Zustand von Mangelversorgung bezeichnet.7 
 
Kindeswohlgefährdung 
Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn eine Gefahr der erheblichen Schädigung des 
körperlichen, geistigen und seelischen Wohls des Kindes vorhersehbar ist und die Gefahr 
unmittelbar bevorsteht.8  

 
5 Grundlagenkurs: Kinderschutzkonzepte, InDiPaed Institut für Digitale Pädagogik 
6 https://www.katharina-wissmann.ch/was-ist-ein-uebergriff-eine-grenzueberschreitung-ein-missbrauch/ 
7 https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/pädiatrie/kindesmisshandlung/kindesmisshandlung-im-überblick 
8 https://www.juraforum.de/lexikon/kindeswohl-gefaehrdung 
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Risikoanalyse 
Risikofaktoren der räumlichen Gegebenheiten 
Aus pädagogischen Gründen bieten unsere Räumlichkeiten und auch unser Außengelände 
Rückzugsmöglichkeiten und Versteckmöglichkeiten, welche nicht direkt einsehbar sind. Für 
diese Bereiche werden Regeln mit den Kindern definiert, diese Regeln sind stets von der 
Gruppendynamik, -größe und aktuellen Themengebieten abhängig. Regeln werden mit den 
Kindern offen und transparent erörtert, z.B. „Stop-Schild“, o.ä. 
 
Risikofaktoren zwischen Kindern 
Unser teiloffenes Konzept setzt die gruppenübergreifende pädagogische Arbeit mit Kindern 
zwischen 1-6 Jahren, betreut in 3 Gruppen, um. Ein Ungleichgewicht durch unterschiedliche 
Entwicklungsstände, Erfahrungswissen und der Selbstständigkeit und 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder können Konflikte entstehen. Je nach 
Entwicklungsstand und Selbstständigkeit der Kinder können diese über einen festgesetzten 
Zeitraum unbeaufsichtigt handeln, bspw. alleine auf die Toilette gehen o.ä. Die 
Toilettensituation kann Übergriffe ermöglichen, welchen wir mit unserem Konzept 
gegenwirken. In der sozial-emotionalen Entwicklung der Kinder schulen wir deshalb das 
Nähe-und-Distanz-Verhältnis. Manche Kinder zeigen ihre Zuneigung durch 
Umarmen/Küssen, anderen Kindern ist dies unangenehm und wird als übergriffig 
empfunden. Unterschiedliche Empfindungen und Bedürfnisse werden stets offen und 
kindgerecht thematisiert. 
 
Risikofaktoren zwischen Eltern und Kindern 
Innerfamiliäre Herangehensweisen können, je nach subjektiver Wahrnehmung und aufgrund 
der individuellen Sozialisierungsform, von unterschiedlichen Faktoren geprägt sein. Vor 
allem in der Bring- und Abholsituation, wenn mehrere Familien und Eltern in Kontakt sind, ist 
eine Sensibilisierung aller für Gefahrenmomente wichtig. Bei entstehenden Konflikten sind 
auch, vor oder nach der Übergabe, Eltern in ihrem Erziehungsauftrag verpflichtet 
einzugreifen. Eine klare Übergabe an eine pädagogische Fachkraft ist außerdem 
unabdingbar.  
Bei Risikofaktoren, welche die Kinder mit in den Kitaalltag bringen, wie z.B. einen Konflikt 
mit einem anderen Kita-Kind am vorigen Tag auf dem Spielplatz, müssen der Kita mitgeteilt 
werden, um einen sensibilisierten Umgang zu ermöglichen.  
Bei Hinweisen, welche in der Entwicklung der Kinder auf Risikofaktoren im familiären und 
häuslichen Bereich hindeuten, tritt das Kapitel Handlungsschritte – KWG im persönlichen 
Umfeld in Kraft. 
 
Risikofaktoren zwischen Fachkräften und Kindern 
Wir geben den Kindern, als pädagogische Fachkräfte, in ihrer Entwicklung Sicherheit und 
Nähe, welche zum Wohlbefinden des Kindes elementar ist. Wie im Kontakt unter Kindern ist 
auch in dieser Konstellation das Nähe-und-Distanzverhältnis zu finden. Sensible Situationen 
sind bspw. die Toiletten- oder Windelsituation, Mittagsschlaf, Einzelsituationen, 
Hospitationen, neue Mitarbeiter, u.w. 
Mit diesem Schutzkonzept geben wir Sicherheit und Orientierung im Umgang mit solchen 
Situationen.  
Ein weiterer Stressfaktor können mangelnde Personalressourcen sein. Gerade in 
Stresssituationen ist das reflektierte Handeln unabdingbar, auch ein Aufgabentausch in 
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einzelnen Situationen, bei zu hoher Stressbelastung, ist möglich um die Situation zu 
entladen; z.B. Tausch des Küchen- und Schlafdienstes, o.ä. 
 
Risikofaktoren zwischen Fachkräften und Familien 
Durch unsere enge Erziehungs- und Bildungspartnerschaft können Situationen der 
unangemessenen Nähe entstehen und auch Konflikte durch Unstimmigkeiten in den 
Erziehungs- und Bildungsansätzen auftreten. Ein reflektierter Sprachgebrauch, sowie ein 
respektvoller Umgang sind die Basis einer Zusammenarbeit. Ein beruflicher Abstand ist 
ebenfalls zu wahren. 
 
 

Präventivmaßnahmen 
Das Gewaltschutzkonzept unserer Einrichtung basiert auf einem respektvollen und offenen 
Umgang miteinander. Es formuliert Grundlagen des pädagogischen Handelns und zeigt einen 
Verhaltenskodex auf. Den Kindern wird so eine freie Entfaltung in einem geschützten 
Rahmen mit transparenten Regeln ermöglicht.  
 
Personalanstellung 
Schon im Bewerbungsgespräch ist das Schutzkonzept auf der Basis eines respektvollen und 
professionellen Umgangs Inhalt. Auf den tätigkeitsumfassenden Schutzauftrag wird 
hingewiesen und die Erfahrungswerte mit Grenzüberschreitungen und die berufliche 
Einstellung werden thematisiert. 
Hospitanten oder Praktikanten werden den Kindern im Vorfeld angekündigt und eine offene 
Haltung signalisiert. Hospitanten und Praktikanten werden auf die nötige Sensibilität in der 
Kontaktaufnahme mit den Kindern hingewiesen. 
Vor Arbeitsantritt ist ein erweitertes Führungszeugnis zu erbringen.  
Im Einstellungsverfahren unterzeichnet die Fachkraft das Gewaltschutzkonzept der 
Einrichtung als Zeichen der Kenntnisnahme und Anwendung.  
 
Partizipation 
Entscheidungen, welche die Kinder direkt betreffen, werden mit den Kindern gemeinsam 
entschieden oder transparent dargestellt und Entscheidungen kindgerecht erläutert, so 
stärkt sich die Position der Kinder und das Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern 
wird verringert. Durch angemessene Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse lernen 
Kinder die Kommunikation über Grenzverletzungen, können ihre Meinung äußern, lernen 
ihre Emotionen zu verbalisieren und auszudrücken. In Gewaltsituationen werden von der 
Fachkraft direkte Maßnahmen zur Schutzergreifung unternommen.  
In der pädagogischen Arbeit mit den Kindern ist eine vertrauensvolle, sichere Atmosphäre 
die Basis des pädagogischen Handelns. 
 
Sexualpädagogisches Konzept 
Im Sinne der ganzheitlichen Entwicklung ist auch die Sexualpädagogik ein entscheidendes 
Element. Kinder entdecken im Laufe ihrer Entwicklung ihren eigenen Körper und auch den 
Körper anderer Kinder. In einer geschützten Atmosphäre, dürfen Kinder sich kennen lernen. 
Die Handhabung solcher Situationen stützt sich auf die Interesse und Bedürfnisse der 
einzelnen beteiligten Kinder und es wird Raum für den Ausdruck von Fragen und Emotionen 
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gegeben. Die professionelle Begleitung und Beobachtung durch eine pädagogische Fachkraft 
wird ermöglicht, dass durch kindliche Verhaltensweisen sexueller Missbrauch erkannt und 
aufgedeckt werden kann.  
 
Beschwerdenmanagement 
Kinder und Familien haben in einem sicheren Umfeld die Möglichkeit sich persönlich, direkt 
oder auch anonym, sowie über den Elternbeirat stets mit Fragen, Anregungen oder 
konstruktiver Kritik an das Team zu wenden. Kurze Informationsketten werden angestrebt. 
Die Handhabung von Beschwerden ist stets von Wertschätzung und einem positiven Bild 
geprägt, wodurch ein respektvoller Austausch möglich wird. Der Schutz und das Wohl des 
Kindes stehen immer im Mittelpunkt und sind Schnittstelle für Beschwerden. Auch 
Fachkräfte dürfen sich mit Anregungen und Rückmeldungen an die Familien wenden, bspw. 
Umgang/Handeln in Bring- und Abholsituationen, o.ä.  
 
Werden Beobachtungen und Beschwerden durch Dritte oder über Verhältnisse außerhalb 
des Kitageländes, z.B. Vorfall auf dem Spielplatz, mitgeteilt wird der Vorfall im Verhältnis 
zum Kindeswohl bewertet und eingeschätzt, wenn Handlungsbedarf besteht wird die Kita 
entsprechende Handlungsschritte einleiten.  
 
Beschwerden, Anregungen, Feedback, etc. kann sowohl persönlich mit dem Team, dem 
Bezugserzieher, der Leitung, dem Träger thematisiert werden, über den Elternbeirat geteilt 
werden oder per Feedback-Briefkasten mitgeteilt werden.  
Bei pädagogischen Fragen zum Kind ist der Kontakt mit dem Bezugserzieher vorgesehen. Bei 
pädagogischen Fragen zur Gruppe, Tagesgestaltung, etc. ist der Kontakt zur Gruppenleitung 
vorgesehen. Bei pädagogischen Fragen zu pädagogischen/musikalischen Aktivitäten ist der 
Kontakt zur Leitung aufzunehmen. Bei verwaltungs- oder organisatorischen, sowie 
konzeptionellen Fragen ist der Kontakt zum Träger aufzunehmen.  
 
Für die Kinder gibt es in täglichen Morgenkreisen, in familiären Essenssituationen und im 
Einzelgespräch mit den Fachkräften jederzeit und stets die Möglichkeit zur Rückmeldung. 
Durch die partizipative und transparente Einbindung der Kinder in die Entstehung und 
Umsetzung von Gruppenregeln können die Kinder auch untereinander einen transparenten 
und offenen Umgang pflegen.  
 
Wir gehen achtsam mit Beschwerden um, nehmen diese ernst und reagieren zeitnah. 
  
Fortbildungen 
Regelmäßige Fortbildungen der Fachkräfte sichern die Professionalität im pädagogischen 
Handeln, sichern das Wissen über die kindliche Entwicklung und intensivieren die 
Entscheidungssicherheit bei der Erkennung von Grenzüberschreitungen und 
Kindeswohlgefährdungen.  
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Verfahren bei Kindeswohlgefährdung 
Ampelbogen zur Einschätzung Grenzverletzungen9 

 
Verfahren bei Kindeswohlgefährdung10 

 

 
9 https://import.cdn.thinkific.com/264340/courses/1419224/Verhaltensampel_InDiPaed_2021-210630-
002638.pdf 
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Kontaktstellen 
 

1. Allgemeiner Sozialer Dienst, Karlsruhe 
Wolfartsweierer Straße 5 
76131 Karlsruhe 
0721-133-5301  
Zuständigkeit ergibt sich aus dem Wohnbezirk des betreffenden Kindes  
 

2. Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Karlsruhe 
Moltkestr. 17 
76133 Karlsruhe 
0721-133-5362 
 

3. Beratungsstelle AllerleiRauh 
Otto-Sachs-Straße 6 
76133 Karlsruhe  
0721-133-5381 oder 133-5382  
allerleirauh@sjb.karlsruhe.de  
 

4. Jungend- und Drogenberatungsstelle, Karlsruhe 
Kaiserstraße 64 
76133 Karlsruhe  
0721 133-5391 
jdb@karlsruhe.de  
 

5. Wildwasser u. FrauenNotruf Verein gegen sexuelle Gewalt an Mädchen u. Frauen eV 
Beratungsstelle 
Kaiserstr. 235 
76133 Karlsruhe 
0721-859173 

  

 
10 https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Kinderschutz/1.4.1.2_Ablaufschema_zur_KiWo-
Skala_Kita_.pdf 
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Arbeitshilfen 
 
Dokumentation der Ereignisse bei möglicher Kindeswohlgefährdung 
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Beobachtungsbogen mit Blick auf mögliche Kindeswohlgefährdung 
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Protokoll eines Elterngesprächs zur möglichen Kindeswohlgefährdung 

 


